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Beschluss Nr. 4  /2010 
 
 
 
 
Die ‚Berliner VERTRAGSKOMMISSION Soziales’ („KO75“) beschließt die von der 
Verhandlungsgruppe I Heim (Beschluss Nr. 3/2009) vorgelegte Leistungsbeschreibung für 
den Leistungstyp Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung 
zum 01.01.2011.  
 
Die in Ziffer 2.3 / 6.2 / 7.2 / 7.3 / 8 benannten Werte sind aus den in der Erhebung im Jahr 2007 
ermittelten Zeitbudgets abgeleitet. Diese Werte haben vorläufigen Charakter und werden nach 
Abschluss der Umstellungsbegutachtung zusammen mit den für den Bereich Gestaltung des 
Tages ermittelten Zeiten daraufhin überprüft, ob sie budgetneutral finanziert sind, bei 
Erfordernis angepasst und abschließend festgelegt. 
 
Im Rahmen der Anwendung der Leistungsbeschreibung ist nach 24 Monaten (nach Inkrafttreten 
dieser Leistungsbeschreibung) zu prüfen, ob das zusätzliche Modul D (Textziffer 8.2) weiterhin 
als Bestandteil der Leistungsbeschreibung erforderlich ist.  
Zur Durchführung der Bedarfsanalyse, übermitteln die Träger, die dieses Modul in Anspruch 
genommen haben, nach Ablauf von 15 Monaten der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung 
Daten über 
- Anzahl der Nutzer 
- Kurzbeschreibung der Behinderungsart und Schwere 
- Darstellung der Gründe für die Inanspruchnahme des Moduls D 
- Angaben über Zukunftsperspektiven („Gesamtplan/Hilfeplan“) der einzelnen Nutzer (Inhalte 

und zeitlicher Ablauf). 
Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung wird innerhalb von 3 Monaten nach 
Datenerhebung eine Bewertung vornehmen und der Kommission 75 berichten. 
 

 
 
 
Der Beschluss wird im Internet veröffentlicht. 
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